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Bekanntmachung der Arbeitsstättenregeln ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewe-
gungsflächen“, ASR A4.1 „Sanitärräume“ sowie Ergänzungen weiterer ASR im Gemein-
samen Ministerialblatt

Dok-Nr. 611.17

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die technischen Regeln für Arbeits-
stätten ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“, ASR A4.1 „Sanitärräume“,
ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten" (Ergänzende Anforderungen zur Si-
cherheitsbeleuchtung) sowie Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen zu den 
ASR A1.5/1, 2 „Fußböden“ und ASR A3.4 „Beleuchtung“ im Gemeinsamen Ministerialblatt be-
kannt gemacht (GMBl Nr. 46 vom 5. September 2013, S. 909 - 931, s. Anlage 1).

1. Die ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“ (GMBl 2013, S. 910 – 919, s. 
Anlage 2) konkretisiert die Anforderungen an Raumabmessungen von Arbeitsräumen und Be-
wegungsflächen in § 3a Abs. 1 und § 6 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie 
insbesondere in den Punkten 1.2 Abs. 1 und 3 und 3.1 Abs. 1 und 2 des Anhanges der Ar-
bStättV. Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung werden zu einem späteren 
Zeitpunkt als Anhang in die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ eingefügt.

2. Die ASR A4.1 „Sanitärräume“ (GMBl 2013, S. 919 – 930, s. Anlage 3) konkretisiert die in § 
3a Abs. 1, § 4 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 und 6 der ArbStättV sowie die insbesondere in den Punk-
ten 4.1 und 5.2 Abs. 1 a), d) und f) des Anhanges der ArbStättV genannten Anforderungen für 
das Einrichten und Betreiben von Sanitärräumen und Waschgelegenheiten für Arbeitsstätten.
Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt 
als Anhang in die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ eingefügt.

3. Die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten" wurde durch die ergänzenden 
Anforderungen zur ASR A3.4/3 „Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme“ er-
gänzt (GMBl 2013, S. 930).

4. Die ASR A1.5/1, 2 „Fußböden“ und ASR A3.4 „Beleuchtung“ wurde um den Punkt „Abwei-
chende/ergänzende Anforderungen für Baustellen" ergänzt (GMBl 2013, S. 931).
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